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Sitzungstermine

Ö / N

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und 
Verkehr der Gemeindevertretung Sponholz 
(Anhörung)

Ö

Gemeindevertretung der Gemeinde Sponholz 
(Entscheidung) Ö

Sachverhalt 
Die Gemeindevertretung hat in öffentlicher Sitzung am 22.09.2021 den Beschluss 
zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 4 „Solarpark Warlin 
I“ gefasst. 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf fand in der vom 03.04.2023 bis 
einschließlich 08.05.2023 statt. Mit Schreiben vom 16.03.2023 wurden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Stellungnahme bis zum 
14.04.2023 aufgefordert.  

Die eingegangenen Stellungnahmen (öffentliche und private Belange) sind 
nunmehr untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen (§ 1 Abs.7 und § 
1a Abs. 2 Satz 3 BauGB). Dazu wurde ein entsprechender Abwägungsvorschlag 
erarbeitet. Dieser wird hiermit der Gemeindevertretung zur abschließenden 
Beratung und Entscheidung vorgelegt. – Abwägungsbeschluss zum 
geänderten Entwurf 

Im Ergebnis der Abwägung wurde der endgültige Bebauungsplan durch das 
Planungsbüro erarbeitet, der hiermit der Gemeindevertretung zur 
Beschlussfassung vorgelegt wird. – Satzungsbeschluss 
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Mitwirkungsverbot:
Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung sind keine Mitglieder des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

 

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sponholz beschließt:

Abwägungsbeschluss zum geänderten Entwurf: 

1.Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange bzw. der Öffentlichkeit wurden unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der 
Abwägungstabelle (Anlage 1.1 und 1.2) geprüft. 

2.Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis (Anlage 1.2) macht 
sich die Gemeinde zu eigen. Sie sind Bestandteil des Beschlusses. Das 
Planungsbüro wird beauftragt, die Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange sowie die betroffene Öffentlichkeit von diesem Ergebnis mit Angabe 
der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

Satzungsbeschluss:

3. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 4 „Solarpark Warlin I“ der 
Gemeinde Sponholz wird mit der Planzeichnung Teil A und dem Text Teil B in 
der vorliegenden Fassung vom Mai 2023 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als 
Satzung beschlossen (Anlagen 2). Die Begründung wird in der vorliegenden 
Fassung vom Mai 2023 gebilligt (Anlagen 3.1-3.2). 

4. Der Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 4 
„Solarpark Warlin I“ der Gemeinde Sponholz ist ortsüblich bekannt zu 
machen. Der Bebauungsplan ist mit der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung über die Art und Weise, wie die 
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus 
welchen Gründen der Plan nach der Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, zu 
jedermanns Einsicht bereit zu halten

 
Finanzielle Auswirkungen
 
 
 

 

Haushaltsrechtliche Auskwirkungen?

x Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden) 

      Ja  ergebniswirksam  finanzwirsam

 
 

Anlage/n
1 Anlage 1.1 - Übersicht (öffentlich)

Seite 2 von 182



2 Anlage 1.2 - Abwägungstabelle (öffentlich)

3 Anlage 2 - vB-Plan (öffentlich)

4 Anlage 3.1 - Begründung (öffentlich)

5 Anlage 3.2 - Blendgutachten (öffentlich)
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GEMEINDE SPONHOLZ 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Vorhabenbezogener Bebauungsplanes Nr. 4 

Sonstiges Sondergebiet „Solarpark Warlin I“  

 
 

 
Abwägung der Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange zum geänderten Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4  
„Solarpark Warlin I“  

der Gemeinde Sponholz 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Auftragnehmer: A & S GmbH Neubrandenburg 

   architekten . stadtplaner . ingenieure 

   August-Milarch-Straße 1 
   17033 Neubrandenburg 
   Tel.: 0395/581020; Fax: 0395/5810215 
   e-Mail: architekt@as-neubrandenburg.de 
   Internet: www.as-neubrandenburg.de 
 
   Geschäftsführer: 
   Dipl.-Ing. Axel Bernhardt 
 
   Bearbeiter: 

B. Sc. Ina Hackel 
Naturschutz und Landnutzungsplanung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neubrandenburg, im Mai 2023 
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Über Amt Neverin 
45.  Gemeinde Kublank 

Über Amt Woldegk 

- - - - - - 

46.  Gemeinde Neetzka über 
Amt Woldegk 

- - - - - -- 

47.  Gemeinde Cölpin über 
Amt Stargarder Land 

17.03.2023  X    

48.  Gemeinde Pragsdorf 
über Amt Stargarder Land 

17.03.2023  X    

 
Die erneute Beteiligung Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit fand in der Zeit 
vom 03.04.2023 bis zum 08.05.2023 statt.  
Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger erfolgte mit Schreiben per Post und E-
Mail vom 16.03.2023. 
 
Es wurden 40 Träger öffentlicher Belange und Behörden und 8 Nachbargemeinden um eine 
Stellungnahme gebeten. 
 
27 TöB und die Nachbargemeinden haben keine Stellungnahme abgegeben.  
Die Gemeinde geht davon aus, dass diese TöBs und die Nachbargemeinden keine 
Hinweise oder Anregungen vorzubringen haben.  
27 TöB und Nachbargemeinden haben geantwortet, davon haben 
- 20 TöB und Nachbargemeinden haben keine Bedenken gegen die Planung vorgebracht. 

Gegebene Hinweise oder Anregungen betreffen nicht den Bebauungsplan.  
- 7 TöB und Nachbargemeinden haben Hinweise oder Anregungen vorgebracht: 
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Erneute Stellungnahme Nr. 1 Amt für Raumordnung und Landesplanung   Abwägung    
     

       

 
Stellungnahme Nr. 1 Amt für Raumordnung und Landesplanung vom 20.03.2023 
        

 
Landesplanerische Zustimmung 
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Erneute Stellungnahme Nr. 1 Amt für Raumordnung und Landesplanung            
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Stellungnahme Nr. 1 Amt für Raumordnung und Landesplanung        Stellungnahme vom 05.12.2022   
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Stellungnahme Nr. 1 Amt für Raumordnung und Landesplanung            
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Erneute Stellungnahme Nr. 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
  

                                   

 
Stellungnahme Nr. 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vom 13.04.2023 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt 
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Stellungnahme Nr. 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 

                        

 
 
Zu 1. und 2. 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Begründung wird unter Punkt 12.3.4 bzgl. der Kompensation durch den Kauf von 
Ökopunkten ergänzt. 
 
 
 
 
Der Hinweis Nr. 4 auf der Planzeichnung wird entsprechend geändert. 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Zur Kenntnis genommen  
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Stellungnahme Nr. 2.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte … vom 27.12.2022 
  

                                 

 

           

Seite 16 von 182



  A & S GmbH Neubrandenburg                                                        Gemeinde Sponholz 
architekten . stadtplaner . ingenieure                                                                                                                                                                                                                   Vb B-Plan Nr. 4 Sonstiges Sondergebiet „Solarpark Warlin“                      
 

N:\2021B099-SP-Warlin\Satzung aus erneuter Beteiligung\doc\Tabellen_Abwägung.docx         8 

Stellungnahme Nr. 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  
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Stellungnahme Nr. 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  
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Stellungnahme Nr. 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  
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Stellungnahme Nr. 2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  
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Frühzeitige Stellungnahme Nr. 2.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte … vom 08.07.2022 
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Stellungnahme Nr. 2.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  
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Stellungnahme Nr. 2.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  
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Stellungnahme Nr. 2.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  
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Stellungnahme Nr. 4 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Abwägung 
  

           
 

 
Stellungnahme Nr. 4 Staatliches Amt für Landwirtschaft, Natur und Umwelt vom 
06.04.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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Stellungnahme Nr. 4 Staatliches Amt für Landwirtschaft, Natur und Umwelt Abwägung 
  

         

 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt 
 
Die Bewirtschaftbarkeit der umliegenden Flächen wird nicht beeinträchtigt. 
Der Hinweis zu evtl. vorhandenen Drainagesystemen ist enthalten. 
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Stellungnahme Nr. 6 Deutsche Telekom Abwägung 
  

     
 

 
Stellungnahme Nr. 6 Deutsche Telekom vom 22.03.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 6.1 Deutsche Telekom  … vom 21.11.2022 
  

        
 

 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 7 Landesamt für innere Verwaltung Abwägung 
  

                  

 
Stellungnahme Nr. 7 Landesamt für innere Verwaltung vom 16.03.2023  
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vermessungs- und Katasterbehörde des Landkreises wurde am Verfahren beteiligt.  
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Stellungnahme Nr. 8 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 

Abwägung 

  
     

 

 
Stellungnahme Nr. 8 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr vom 27.03.2023 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Erneute Stellungnahme Nr. 9 Bergamt Stralsund Abwägung 
  

                       

 
Stellungnahme Nr. 9 Bergamt Stralsund vom 11.04.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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Stellungnahme Nr. 9.1 Bergamt Stralsund … vom 06.12.2022 
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Stellungnahme Nr. 10 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, 
Brand- und Katastrophenschutz M-V 

Abwägung 

  

                    

 
Stellungnahme Nr. 11 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, 
Brand- und Katastrophenschutz M-V vom 28.03.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
 

Seite 33 von 182



  A & S GmbH Neubrandenburg                                                        Gemeinde Sponholz 
architekten . stadtplaner . ingenieure                                                                                                                                                                                                                   Vb B-Plan Nr. 4 Sonstiges Sondergebiet „Solarpark Warlin“                     
 

N:\2021B099-SP-Warlin\Satzung aus erneuter Beteiligung\doc\Tabellen_Abwägung.docx         25 

Stellungnahme Nr. 11 Industrie- und Handelskammer Abwägung 
  
                 

 
Stellungnahme Nr. 11 Industrie- und Handelskammer vom 14.04.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 12 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Abwägung 
  

                 

 
Stellungnahme Nr. 12 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt vom 17.04.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 14 Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und 
Arbeit M-V 

Abwägung 

  

            

 
Stellungnahme Nr. 14 Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und 
Arbeit M-V vom 18.04.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 15 Landesforst M-V Forstamt Neubrandenburg Abwägung 
  

                          

 
Stellungnahme Nr. 15 Forstamt Lüttenhagen vom 21.03.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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Frühzeitige Stellungnahme Nr. 15 Landesforst M-V Forstamt Neubrandenburg … vom 02.06.2022 
  

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 38 von 182



  A & S GmbH Neubrandenburg                                                        Gemeinde Sponholz 
architekten . stadtplaner . ingenieure                                                                                                                                                                                                                   Vb B-Plan Nr. 4 Sonstiges Sondergebiet „Solarpark Warlin“                     
 

N:\2021B099-SP-Warlin\Satzung aus erneuter Beteiligung\doc\Tabellen_Abwägung.docx         30 

Stellungnahme Nr. 16 Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“ Abwägung 
  

           
 

 
Stellungnahme Nr. 16 Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“ 
vom 06.04.2023 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seite 39 von 182



  A & S GmbH Neubrandenburg                                                        Gemeinde Sponholz 
architekten . stadtplaner . ingenieure                                                                                                                                                                                                                   Vb B-Plan Nr. 4 Sonstiges Sondergebiet „Solarpark Warlin“                     
 

N:\2021B099-SP-Warlin\Satzung aus erneuter Beteiligung\doc\Tabellen_Abwägung.docx         31 

Stellungnahme Nr. 17 Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“ Abwägung 
  

           
 
 

 
Stellungnahme Nr. 17 Wasser- und Bodenverband „Landgraben“ vom 04.04.2023 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 18 E.DIS Netz GmbH Abwägung 
  

     

 
Stellungnahme Nr. 20 E.DIS Netz GmbH vom 20.03.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 20 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH Abwägung 
  

           
        

 
Stellungnahme Nr. 20 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH vom 
21.03.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 21 Deutscher Wetterdienst Abwägung 
  

                  

 
Stellungnahme Nr. 21 Deutscher Wetterdienst vom 11.04.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 22 Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Abwägung 
  
         

    
 
           

 
Stellungnahme Nr. 22 Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis vom 22.03.2023 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 29 BIL - Gascade  
 

   

 

 
Stellungnahme Nr. 29 BIL - Gascade 27.03.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kompensation findet über den Kauf von Ökopunkten statt, von daher werden 
Anlagen der aufgeführten Betreiber nicht beeinträchtigt. 
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Stellungnahme Nr. 30 GDMcom - Ontras Gastransport GmbH  
 

    
 
Stellungnahme Nr. 30 GDMcom - Ontras Gastransport GmbH 29.03.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Auflagen und Hinweise wurden bereits im Entwurf berücksichtigt. 
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Stellungnahme Nr. 30 Ontras  
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Stellungnahme Nr. 30 Ontras  -Anlage-  
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Stellungnahme Nr. 30 Ontras  -Anlage-  
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Stellungnahme Nr. 34 50Hertz   
 

   

 

 
Stellungnahme Nr. 34 50Hertz vom 17.03.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Erneute Stellungnahme Nr. 35 Polizeiinspektion Neubrandenburg Anlage 
  

                          

 
Stellungnahme Nr. 35 Polizeiinspektion Neubrandenburg vom 20.03.2023 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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Erneute Stellungnahme Nr. 39 Deutsche Bahn AG Berlin Anlage 
  

                  

 
Stellungnahme Nr. 39 Deutsche Bahn AG Berlin vom 29.03.2023 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden bereits im Entwurf berücksichtigt. 
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Erneute Stellungnahme Nr. 39 Deutsche Bahn AG Berlin Anlage 
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Frühzeitige Stellungnahme Nr. 39 Deutsche Bahn AG Berlin … vom 25.05.2022 
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Stellungnahme Nr. 42 Stadt Friedland Abwägung 
              

       

 
Stellungnahme Nr. 42 Stadt Neubrandenburg vom 23.03.2023 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 43 Stadt Burg Stargard Abwägung 
  
        

          
   

 
Stellungnahme Nr. 43 Stadt Burg Stargard vom 17.03.2023 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 47 Gemeinde Cölpin Abwägung 
  

                  
       

 
Stellungnahme Nr. 47 Gemeinde Cölpin vom 17.03.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 48 Gemeinde Pragsdorf Abwägung 
  

               
       
 
 
 

 
Stellungnahme Nr. 48 Gemeinde Pragsdorf vom 17.03.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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mindest auch mit dem Zweck der Errichtung einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus so-

larer Strahlungsenergie aufgestellt oder geändert worden ist und sich die Anlage  

a) auf Flächen befindet, die längs von Autobahnen oder Schienenwegen liegen, und die 

Anlage in einer Entfernung bis zu 200 Metern, gemessen vom äußeren Rand der befes-

tigten Fahrbahn, errichtet worden und innerhalb dieser Entfernung ein längs zur Fahr-

bahn gelegener und mindestens 15 m bereiter Korridor freigehalten worden ist, 

b) auf Flächen befindet, die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Än-

derung des Bebauungsplans bereits versiegelt waren, oder 

c) auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder mili-

tärischer Nutzung befindet und diese Flächen zum Zeitpunkt des Beschlusses über die 

Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans nicht rechtsverbindlich als Natur-

schutzgebiet im Sinne des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes oder als Nationalpark 

im Sinne des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt worden sind. 

 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird der Ausbau von erneuerbaren Energien im 

Landesraumentwicklungsprogramm M-V unter Punkt 5.3 (9) nochmals konkretisiert und be-

stimmt, dass Freiflächenphotovoltaikanlagen effizient und flächensparend errichtet werden 

sollen. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversionsstandorten, 

endgültig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten und bereits versiegelten Flächen 

errichtet werden. 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen nur in einem Streifen von 110 m beiderseits von 

Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für freiflächenphotovoltaikanlagen in An-

spruch genommen werden. 

Der Geltungsbereich des Planes verläuft parallel nördlich des Schienenweges der Bahnstre-

cke Neubrandenburg - Pasewalk südlich der Ortslage Warlin auf einer Länge von ca. 330 m.  

 

Entsprechend BauGB-Novelle von 2011 haben sich die Gemeinden mit dem Klimaschutz 

auseinanderzusetzen. Ein Aspekt in der gemeindlichen Entwicklung zum Klimaschutz ist die 

Prüfung von Standorten/Flächen für erneuerbare Energien. Die Standortentscheidung für 

erneuerbare Energien im Gemeindegebiet wurde unter Prüfung und Abwägung der Ziele und 

Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung und der gesetzlichen Bestimmungen des 

EEG getroffen. Die Gemeinde orientiert sich hierbei auf die Ausweisung von Flächen für 

Photovoltaikfreiflächenanlagen. Weitere Standorte bzw. Alternativen im Gemeindegebiet 

bestehen auf allen Ackerflächen mit Wertzahlen <50, die in dem 110 m breiten Korridor pa-

rallel zum Schienenweg liegen. Diese stehen jedoch nicht zur Verfügung. Die Standortwahl 

für die Photovoltaikflächen ergibt sich aus den o. g. Flächenkategorien. 

 

Das Plangebiet befindet sich ca. 600 m Luftlinie südlich der bebauten Ortslage Warlin, direkt 

neben der Motocrossanlage Warlin auf Ackerflächen mit Ackerwertzahlen von 34. 

Mit dem Bebauungsplan wird die Durchführung des Planvorhabens zur Errichtung einer Pho-

tovoltaikfreiflächenanlage zur Stromerzeugung aus Solarenergie bauplanungsrechtlich gesi-

chert.  

 

Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Errichtung von Photovoltaik- Freiflächenanlagen durch die Festsetzung eines Sonderge-

bietes Photovoltaik-Freiflächenanlage nach § 11 BauNVO. Damit dient der Bebauungsplan 

entsprechend den gesetzlichen Anforderungen des allgemeinen Klimaschutzes auch der 

Minderung des CO2-Ausstoßes und trägt so zur Mitigation des globalen Klimawandels bei. 

(Mitigation beschreibt die aktive Verringerung Treibhausgasemissionen, um die Auswirkun-

gen auf den Klimawandel zu steuern). 
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1.3 Kartengrundlage  

 

Als Kartengrundlage diente ein Lage- und Höhenplan des Herrmann Vermessungsbüro als 

öffentlich bestellten Vermesser Beethovenstraße 5, 17192 Waren (Müritz), 

oebvi.herrmann@t-online.de, Tel: 03991/732222 vom 29.11.2021, Lagebezug: ETRS89, 

Höhenbezug: in Meter NHN im DHHN 2016. 

 

 

1.4 Verfahren und Rechtsgrundlage  

 

Verfahren 

Nach § 12 BauGB -Vorhaben- und Erschließungsplan kann die Gemeinde durch einen vor-

habenbezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vor-

habenträger auf der Grundlage eines vorher mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur 

Durchführung des geplanten Vorhabens und der Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben- und 

Erschließungsplan) bereit und in der Lage ist und sich zur Durchführung innerhalb einer be-

stimmten Frist sowie zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilwei-

se vor dem Beschluss nach § 10 Abs.1 BauGB (Satzung) verpflichtet (Durchführungsver-

trag).  

 

Die wesentlichen Inhalte des Durchführungsvertrages ergeben sich aus dem Verfahren die-

ses Bauleitplanes und werden nach Abschluss des Verfahrens in Punkt 9 der Begründung 

aufgeführt. 

 

In Abstimmung zwischen der Stadt und dem Eigentümer regelt ein städtebaulicher Vertrag 

nach § 11 BauGB die Übernahme sämtlicher Kosten der Planaufstellung durch den Eigen-

tümer.  

 

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes wird gemäß § 8 BauGB normal mit 

Umweltprüfung in einem Umweltbericht entsprechend §§ 3 und 4 in Verbindung mit 2a 

BauGB durchgeführt. 

 

Durch den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden die Belange des Artenschutzes in der 

Phase der Bauleitplanung berücksichtigt.  

 

Rechtsgrundlagen 

Als Rechtsgrundlagen für den Bebauungsplan gelten: 

- Baugesetzbuch (BauGB) vom 3. November 2017 (BGBl. I Nr. 72 vom 10.11.2017, 

S.3634) das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I 

S. 4147) geändert worden ist, in der derzeit geltenden Fassung  

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.November 

2017 (BGBl. I Nr. 75 vom 29.11.2017, S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) geändert worden ist 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-

halts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV) i.d.F. vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 

1991, Teil 1, S. 58, BGBl. III 213-1-6), zuletzt geändert durch Gesetz zur Umsetzung 

der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammen-

lebens in der Stadt vom 4.Mai 2017 (BGBl. I, Nr. 25, S. 1057) 

- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern (Landesplanungsgesetz - LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 
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1998 (GVO Bl. M-V, S. 503,613), zuletzt geändert am 18. Mai 2016 durch Artikel 1 

des Gesetzes über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gemeinden 

an Windparks in Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung weiterer Gesetze (Bür-

ger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz - BüGembeteilG M-V) (GVOBl. M-V Nr. 9 vom 

27.05.2016, S. 258)1) 

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO) vom 15. Oktober 2015 

(GVOBl. M-V Nr. 19 vom 30.10.2015, S. 344) in der derzeit geltenden Fassung 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz-

BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl 2009 Teil I Nr. 51 S. 2542), zuletzt geändert am 

30. Juni 2017 durch Artikel 3 des Gesetzes zur weiteren Verbesserung des Hochwas-

serschutzes und zur Vereinfachung von Verfahren des Hochwasserschutzes (Hoch-

wasserschutzgesetz II) (BGBl. I Nr. 44 vom 05.07.2017 S. 2193) 

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnatur-

schutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23. Februar 

2010 (GVOBl. M-V Nr. 4 vom 26.02.2010, S. 66), zuletzt geändert am 27. Mai 2016 

durch Artikel 15 des Gesetzes zur Deregulierung, Verwaltungsvereinfachung und 

Rechtsbereinigung im Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt 

und Verbraucherschutz (LU- Rechtsbereinigungsgesetz M-V) (GVOBl. M-V Nr. 12 

vom 29.06.2016, S. 431)  

- Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 

2011 (GVOBl. M-V Nr. 14 vom 29.07.2011, S. 777) 

 

 

1.5 Ziele übergeordneter Planungen 

1.5.1 Flächennutzungsplan 

 

Entsprechend § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln. Die Gemeinde Sponholz verfügt seit dem 05.09.2005 über einen rechtskräftigen 

Flächennutzungsplan.  

Der Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche dar. Somit ent-

spricht der Bebauungsplan nicht dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB, das Bebau-

ungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. 

Aus diesem Grund wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren geändert (§ 8 Abs. 3 

BauGB) und die Fläche, entsprechend dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes, neu als 

„Sondergebiet Photovoltaik“ nach § 11 BauNVO dargestellt.  

 

 

1.5.2 Landesraumentwicklungsprogramm  

 

Gemäß dem Landesraumentwicklungsprogramm M-V vom Juni 2016 Punkt 5.3 Energie (1) 

soll in allen Teilräumen eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversorgung 

gewährleistet werden. (2) Zum Schutz des Klimas und der Umwelt soll der Ausbau der er-

neuerbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemissionen so weit wie möglich zu 

reduzieren.  

(9) Für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien sollen an geeigneten Standorten Vo-

raussetzungen geschaffen werden. Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen effizient und flä-

chensparend errichtet werden. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf 

Konversionsstandorten, endgültig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten und be-

reits versiegelten Flächen errichtet werden. Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen nur in 

einem Streifen von 110 Metern beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienen-
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der Bahnstrecke Neubrandenburg - Pasewalk in einem Korridor von 110 m Photovoltaikan-

lagen auf Ackerflächen zu errichten. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 4 „Solarpark Warlin I“ ist mit den Zielen und Grundsätzen der 

Raumordnung und Landesplanung vereinbar. 

 

 

2 GELTUNGSBEREICH, BESTANDSANGABEN UND NUTZUNGSBE-

SCHRÄNKUNGEN 

2.1 Lage des Plangebietes und verkehrliche Erschließung 

 

Die Gemeinde Sponholz liegt etwa 10 km östlich der Stadt Neubrandenburg, innerhalb des 

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte und gehört zum Amtsbereich Neverin.  

Die Bundesstraße 197 befindet sich in etwa 600 m Entfernung, über welche die Gemeinde 

an das regionale und überregionale Straßennetz angeschlossen ist. Die Bundesautobahn 20 

wird über die Anschlussstelle Neubrandenburg Ost in 3 Kilometern erreicht. Sponholz besitzt 

einen Haltepunkt an der Bahnstrecke Neubrandenburg-Pasewalk. 

Die Nachbargemeinden sind die Stadt Neubrandenburg, die Stadt Burg Stargard, die Stadt 

Friedland, Pragsdorf, Cölpin, Neetzka, Kublank und Neuenkirchen.  

Im Jahr 2018 hatte die Gemeinde Sponholz 752 Einwohner. Zur Gemeinde gehören die Ort-

steile Warlin, Rühlow und Sponholz.  

 

Die geplante Photovoltaikanlage liegt ca. 600 m südlich der Ortslage Warlin, ca. 2km östlich 

des Ortes Sponholz und ca. 3 km westlich des Ortes Rühlow.  

Das Plangebiet liegt in einem Abstand von 110 m parallel verlaufend zum Schienenweg der 

Bahnlinie Neubrandenburg - Pasewalk.  

Das Gelände innerhalb des geplanten Solarparks hat leichte Erhöhungen von West nach Ost 

und von Süd nach Nord, mit Höhen von 44,01 m über DHHN 2016 im Norden, bis 48,21 m 

über DHHN 2016 und um 45,62 m über DHHN 2016 in der Mitte des Gebietes.  

 

 

2.2 Größe und Grenzen des Geltungsbereichs 

 

Der Geltungsbereich des B-Planes umfasst eine Fläche von ca. 3,2 ha auf dem Flurstück 50, 

der Flur 7, Gemarkung Warlin. 

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 

• im Norden durch das Flurstück 51, der Flur 7, Gemarkung Warlin, welches als 

Ackerfläche genutzt wird 

• im Osten durchweitere Ackerflächen auf den Flurstücken 4, 5 und 9/1, der Flur 

6, Gemarkung Warlin 

• im Süden durch die Fläche der Bahntrasse  

• im Westen durch das Wegeflurstück 65, der Flur 7, Gemarkung Warlin mit an-

grenzender Motocrossanlage 
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2.3 Vorhandene Nutzungen 

 

Die Flächen im Geltungsbereich werden, bis auf den unbefestigten Weg, landwirtschaftlich 

(Ackerbau) genutzt. Die Ackerwertzahl des Bodens liegt bei 34 und ist somit für die Errich-

tung einer PV-Anlage geeignet. Der Weg bleibt bestehen und soll zukünftig die Erschließung 

des Plangebietes übernehmen. 

Südwestlich, innerhalb des Geltungsbereiches und nördlich der Bahngleise, befindet sich ein 

Gehölzbestand auf einer Erhöhung mit Ruderalfläche und Feldsteinstrukturen.  

 

 

2.4 Angrenzende Nutzungen 

 

Im Norden und Osten grenzen an das Plangebiet weitere Ackerflächen an. Der nächstgele-

gene Ort Warlin befindet sich in einem Abstand von ca. 750 m nördlich des Plangebietes. 

Im Westen grenzt, nach einem unbefestigten Wegeflurstück, die sich im Betrieb befindende 

Motocrossanlage Warlin.  

Im Süden grenzt die Bahntrasse der Bahnstrecke Neubrandenburg – Pasewalk mit angren-

zenden Ackerflächen an.  

 

 

2.5 Nutzungsbeschränkungen  

 

Altlasten  

Altlasten sind derzeit nicht bekannt. 

 

Baudenkmale  

Es befinden sich keine Baudenkmale innerhalb des Plangebietes. 

 

Bodendenkmale 

Bodendenkmale sind nicht bekannt. 

 

Kampfmittelbelastung 

Innerhalb des Plangebietes sind derzeit keine Anhaltspunkte auf Kampfmittelbelastung vor-

handen. 

Dennoch sind in Mecklenburg- Vorpommern Munitionsfunde nicht auszuschließen, ausdie-

sem Grund sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten bei Ar-

beiten kampfmittelverdächte Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, sind aus Si-

cherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle und in unmittelbarer Umgebung sofort ein-

zustellen. (siehe auch Hinweise, Punkt 11) 

 

Ein Geodätischer Festpunkt befindet sich südlich des Geltungsbereiches. Der 30 m Radius-

bereich tangiert das Plangebiet nicht. 

 

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 20 NatSchAG M-V 

In einem Umkreis von 200 m zum Plangebiet liegen folgende gesetzlich geschützten Bioto-

pe: 

• MST03235 temporäres Kleingewässer, Staudenflur, trockengefallen (ca. 80 m südlich 

entfernt) 

Die gesetzlich geschützten Biotope befinden sich in ausreichendem Abstand zum Bebau-

ungsplan und werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 
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2.6 Wildtierkorridore  

 

Die festen Routen, auf denen sich Wildtiere großräumig bewegen, wer-

den Wildtierkorridore genannt. Wildtierkorridore verbinden Ökosysteme oder günstige Le-

bensräume und ermöglichen den Transit von Wildtieren zwischen den verschiedenen bioge-

ografischen Regionen des Landes. 

Auf der Grundlage des § 48 EEG 2021 Solare Strahlungsenergie Abs.1 c), aaA) wird nörd-

lich der Bahntrasse ab dem Schotterbett ein 15 m breiter Korridor freigehalten, der als Wild-

tierkorridor genutzt werden kann. 

Die Fläche dieses Korridors befindet sich innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft. (siehe auch 

Punkt 4.8) 

 

 

3 INHALT DES VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANES 

3.1 Vorhaben- und Erschließungsplan – Projektbeschreibung 

 

Geplant ist der Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage mit Nebenanlagen in Südausrich-

tung entlang der Bahntrasse Neubrandenburg – Pasewalk. 

 

Die Module werden in Form eines Pultdaches angeordnet und Modultischhöhen im Aufstell-

winkel von 15° - 30°, (max. 3,50 m über Gelände). Die Modulreihen folgen der natürlichen 

Topografie. Nebenanlagen (z.B. Trafo) weisen Traufhöhen bis zu max. 3,00 m bezogen auf 

die natürliche Geländeoberkante auf. Die Ausrichtung der Module erfolgt so, dass keine Stö-

rungen auf die Bahnstrecke durch von den Moduloberflächen ausgehende Blendreflexionen 

entstehen. Dies wurde in einem Blendgutachten geprüft. (Siehe Anlage 1) 

Aus Gründen der Sicherheit vor unbefugtem Betreten, zur Vermeidung von Unfällen durch 

Stromschlag sowie aus Gründen des Versicherungsschutzes ist die Einfriedung des Be-

triebsgeländes der PV-Anlagen mit einer Zaunanlage mit Übersteigschutz erforderlich und 

geplant.  

Die Erschließung des Plangebietes ist über einen vorhandenen unbefestigten öffentlichen, 

aus Richtung der B 197 kommenden Weges, gesichert.  

Das sonstige Sondergebiet „Photovoltaikfreiflächenanlage“ besitzt eine Größe von ca. 

29.145 m². Das dazugehörige Baufeld besteht, aufgrund der von Norden nach Süden verlau-

fenden Gasleitung, aus zwei Teilgebieten. 
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4.5 Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB),  

Fläche mit Geh-, Fahr und Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

 

Ferngasleitung (FGL 91) 

Das Plangebiet wird durch die Ferngasleitung 91 (FGL 91) von Norden nach Süden durch-

laufen. Diese gilt es vor Überbauung zu schützen. Aus diesem Grund wurde die Lage der 

Leitung und der dazugehörige 20 m breite (10 m beidseitig) Schutzstreifen im Plan berück-

sichtigt. Dieser wurde aus den Flächen des Sonstigen Sondergebietes herausgenommen, 

um eine Überbauung zu verhindern.  

Diese Leitung wird zugunsten des zuständigen Versorgungsunternehmens zum Zweck der 

Unterhaltung ihrer Anlagen nachrichtlich in den Plan übernommen und durch die Festset-

zung einer Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht, dargestellt. 

Innerhalb des Schutzstreifens dürfen für die Dauer des Bestehens der Anlage, keine bauli-

chen Anlagenerrichtet oder sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand 

oder Betrieb der Anlage vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigen bzw. gefährden kön-

nen.  

 

Zum Schutz dieser vorhandenen Ferngasleitung werden folgende Festsetzungen getroffen. 

Der Schutzstreifen der Ferngasleitung darf weder überbaut noch eingefriedet werden. Zu-

dem ist eine ständige Erreichbarkeit des Schutzstreifens durch Personal und Technik zu ge-

währleisten. 

Niveauveränderungen und Flächenbefestigungen innerhalb des Schutzstreifens der Fern-

gasleitung sind nicht zulässig. 

Zusätzlich sind bei neuen Kabeltrassenverlegungen, welche die Gasleitung kreuzen, die Si-

cherheitsvorschriften des Betreibers der Ferngasleitung (Ontras Gastransport GmbH) heran-

zuziehen. 

 

 

4.6 Verkehrserschließung, Verkehrsflächen  

 

Zur Erschließung des Plangebietes dient das Wegeflurstück 65, Flur 7 der Gemarkung War-

lin. Es handelt sich um einen unbefestigten Feldweg, welcher auch zur Erschließung der 

angrenzenden Motorcrossanlage dient. Diese Fläche wird im B-Plan als öffentliche Verkehrs-

fläche festgesetzt. 

Dieses Flurstück befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die Widmung dieses Weges 

wird begleitend zum B-Planverfahren, durch einen Gemeindebeschluss vorgenom-

men. 

Das Flurstück ist 6,70 m breit, unbefestigt und knüpft in nördlicher Richtung an die Bundes-

straße B197 an. 

Die innere Erschließung des Plangebietes (der Sondergebietsflächen) wird nicht festgesetzt, 

dies erfolgt über die Flächen des Sondergebietes. Während der Bauphase ist mit einer in-

tensiveren Verkehrsfrequentierung zu rechnen. Nach Fertigstellung des Solarparks werden 

die Zufahrten für Wartungszwecke weiter genutzt.  

 

 

4.7 Bestimmte Nutzungen und Anlagen (Durchführungsvertrag) 

 

Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass gemäß § 9 Abs. 2 i.V.m. § 12 Abs. 3a BauGB im 

Plangebiet nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträ-

ger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

Seite 74 von 182



Seite 75 von 182



  Gemeinde Sponholz 

 Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 4 “Solarpark Warlin I“ – Entwurf 
 

N:\2021B099-SP-Warlin\50 Satzung\doc\Begründung-Satzung -final.doc 17 

VM-2: Tritt nach dem 15.03 nach der Baufeldfreimachung eine Arbeitspause ab dem 5 Tag 

ein, so sind mit der uNB Vergrämungsmaßnahmen, z.B. Schwarzschieben der Fläche 

oder Flatterbänder zum Schutz vor Besiedelung durch Bodenbrüter abzustimmen. 

 

Bauzeitenregelung (Tageszeitraum) 

VM-3: Es wird angestrebt, die Ausführung der Arbeiten in den Tageszeitraum einzuordnen, 

um Störungen durch künstliche Lichtquellen und Baufahrzeuge auf die nachtaktive 

Fauna (z.B. Vögel, Fledermäuse, Amphibien) zu vermeiden. 

 

Amphibien-, Reptilienschutz 

VM-4: Um Beeinträchtigungen von Zauneidechsen und Amphibien zu vermeiden, ist vor der 

Baufeldfreimachung, bahnseitig eine kombinierte Leiteinrichtung (Amphi-

bien/Reptilien) durch eine ökologische Baubegleitung zu stellen oder anzuleiten. Die 

Maßnahme ist zu dokumentieren und der unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. 

 

Kompensations-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

 

Kompensationsmindernde Maßnahme 

Anlage von Wiesenflächen  

Die Zwischenmodulflächen sind als Grünflächen, restliche Randstreifen als Ackerbrachen 

herzustellen.  

Planung, Dokumentation und Durchführung werden in Abstimmung mit der uNB durch ein 

qualifiziertes Planungsbüro realisiert. 

Zum Schutz der Bodenbrüter ist die Mahd der Flächen maximal 2mal pro Jahr ab 01.08. zu-

lässig. Zur Verhinderung einer Verschattung der Module ist unmittelbar südseitig vor den 

Modulen eine Streifenmahd ab 15.06. zulässig, sofern hierdurch nicht mehr als 1/3 der Ge-

samtfläche betroffen ist. Das Mahdgut ist abzutransportieren. Ein Pesitzideinsatz hat zu un-

terbleiben. 

Alternativ zur Mahd kann ab dem 01.07. auch eine Schafbeweidung mit Besatz von maximal 

1,0 GVE pro ha durchgeführt werden. 

 

Multikompensatorische Ausgleichsmaßnahme  

Strukturanreicherung für Vögel – Amphibien - Reptilien 

Als Ausgleich für die Beeinträchtigung der Arten sind, sinnvoll im Geltungsbereich verteilt, 

Habitat-aufwertende Elemente (Stein-, Schutt-, Sand- und Holzhaufen) anzulegen. Planung, 

Dokumentation und Durchführung werden in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehör-

de durch ein qualifiziertes Planungsbüro realisiert. 
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5 TECHNISCHE VER- UND ENTSORGUNG 

 

Einspeisepunkt 

Der Verknüpfungspunkt mit dem öffentlichen Stromnetz erfolgt auf dem Flurstück 65, Flur 7, 

Gemarkung Warlin im Bereich der B 197 (Anklamer Straße). Zum Anschluss an diesen 

Punkt wird durch den Vorhabenträger eine neue 20kV-Mittelspannungsleitung nebst Daten-

leitung entlang des o.g. Flurstückes errichtet. Eine Vereinbarung liegt bereits vor. 

 

 
Abbildung 1; Auszug Übergabepunkt; Quelle: Vereinbarung über die Gestattung zum Verlegen einer Stromleitung und Errich-

tung einer Übergabestation 

 

Außer einem eventuellen Telefonanschluss sind Anlagen der technischen Ver- und Entsor-

gung nicht erforderlich. Lediglich die Verlegung von Stromkabeln (unterirdisch) für die Ein-

speisung in das Stromnetz sowie zur Eigenversorgung der Anlagen ist zu sichern. Für den 

Betrieb der Photovoltaikanlagen ist kein Personal erforderlich. Demzufolge werden auch kei-

ne Aufenthaltsräume benötigt, die eine Wasserver- oder Abwasserentsorgung bedingen 

würden. 

Das anfallende Niederschlagswasser von den Modulen und von Dachflächen der Nebenan-

lagen im Plangebiet ist unverschmutzt. Eine gesonderte Niederschlagswasserbeseitigung ist 

bei der nur geringen Versiegelung der Flächen nicht erforderlich. Zur Regelung des Wasser-

abflusses ist dieses unverschmutzte Regenwasser am Standort zur Verdunstung / Versicke-

rung zu bringen.  
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Abbildung 2: Planzeichnung zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 4 „Solarpark Warlin I“ (A&S GmbH, Stand Februar 2023) 

 

 

11.4.2 Wirkfaktoren 

 

Bau-/Rückbaubedingte Auswirkungen  

 

Flächeninanspruchnahme 

- temporäre bauzeitlich bedingte Flächeninanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen, 

Baustellenzufahrt, Bau- und Arbeitsbereiche sowie Lagerplätze. 

 

Hier können durch die auszuführenden Arbeiten sowie im Zuge der Vorarbeiten (Baufeld-

freimachung) unter Umständen bedeutende Strukturen und Lebensstätten besonders und 

streng geschützter Arten kurz- und mittelfristig beeinträchtigt, beschädigt oder zerstört wer-

den. Die Beeinträchtigungen sind durch die unten ausgewiesenen Maßnahmen zu vermei-

den bzw. zu vermindern.  

 

Kollisions-/ Tötungsgefahr 

Es besteht die Gefahr der Kollision von Tieren mit Baufahrzeugen im Bereich von Lebens-

stätten. Auf Grund der Lage wird diese jedoch als sehr gering eingestuft. Die Kollision- und 

Tötungsgefahr bezieht sich in diesem Fall lediglich auf die Zuwegung und das Baufeld. Die 

Auslösung eines Verbotstatbestandes lässt sich durch die unten ausgeschriebenen Maß-

nahmen vermeiden. 

 

Lärmimmissionen 

Durch die Bauausführung kann es im Nahbereich des Arbeitsbereiches durch bauzeitlich 

begrenzte Lärmimmissionen zu einer temporären Verschiebung des faunistischen Artenin-

ventars kommen, welche sich nach Abschluss der lärmintensiven Arbeiten jedoch wieder in 

den ursprünglichen Zustand einstellen kann. Eine erhöhte Störungsempfindlichkeit ist neben 

einigen Vogelarten auch bei Fledermausarten anzunehmen. Da die Arbeiten jedoch vorwie-

gend tagsüber stattfinden sollen und da im Bestand schon eine dauerhafte Lärmbelastung 

durch den Bahnverkehr, temporär durch die Motocross-Anlage und die Landwirtschaft be-

steht, ist die Betroffenheit bei Fledermäusen und geschützter Avifauna durch Lärmimmissio-

nen als nahezu ausgeschlossen anzunehmen. 
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Abbildung 3: Biotoptypen im Untersuchungsraum B-Plan Nr. 4 „Solarpark Warlin“ 
 

Der Geltungsbereich südlich von Warlin wird hauptsächlich von Intensivacker geprägt. Zum 

Zeitpunkt der Biotoptypenbestimmung war der Acker mit Raps bestellt. Ein ca. zwei bis drei 

Meter breiter Streifen entlang der südwestlichen Grenze war mit Gründüngung eingesät.  

Das Plangebiet auf dem die Photovoltaik-Freiflächenanlage errichtet werden soll, ist fast 

eben, fällt nur leicht um ca. 1 m in Richtung Süden ab und steigt im östlichen Teil und ganz 

südlich wieder leicht an.  

An der süwestlichen Grenze im Geltungsbereich stellt eine ca. ein bis zwei Meter hohe 

Geländeerhebung eine Abweichung von der eher nivellierten Ackerlandschaft dar. Diese 

Erhebung geht im südlichen Untersuchungsgebiet in die Böschungsstrucktur der Bahntrasse 

über. Bei der Biotoptypenkartierung wurde aufgrund seiner Bestockung vorwiegend mit 

heimischen Sträuchern  das Feldgehölz als mesophiles Laubgebüsch angesprochen und ist 

somit gesetzlich geschützt. Die Baugrenzen des Geltungsbereiches wurden an die 

Topographie des Planbereiches angepasst. Der Erdwall und sein Bewuchs sind daher nicht 

von Rodung oder Abtrag betroffen. Gleiches gilt für die Ackersäume bzw. Ruderalen 

Staudenfluren im Geltungsbereich, die lediglich für die schmale Zuwegung in die Baufelder 

umgewandelt werden.  

Weitere Lebensraumpotenziale wie Gehölze, Sölle, Gewässerstrukturen oder andere 

Habitatelemente sind von der projektbedingten Biotopbeseitigung nicht betroffen.  

 

OVU 
ACL 

ACL 

BLM 

RHU 
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Tabelle 1: Fotodokumentation Habitatpotenziale Untersuchungsgebiet Begehung 02.06.2022 

  

Blickrichtung Süd-Ost über Plangebiet, Rapskultur nach 

der Blüte, im Vordergrund Ackersaum und 

Wirtschaftsweg unversiegelt 

Blickrichtung Süd, Raps, Gründüngung, Ruderalflur 

Ackersaum.  

Rechts: Wirtschaftsweg und Gehölzreihe - kein GB 

  
Gründüngung auf Lehmacker Blickrichtung Nord, Gehölzreihe, Wirtschaftsweg, 

Ackersaum, Acker 

  
Höhlung/Nische in Weide der Gehölzreihe an westlicher 

GB-Grenze, hier kein Eingriff 

Krautsaum unter Gehölzreihe an westlicher GB-Grenze, 

hier kein Eingriff 

Seite 92 von 182



  Gemeinde Sponholz 

 Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 4 “Solarpark Warlin I“ – Entwurf 
 

N:\2021B099-SP-Warlin\50 Satzung\doc\Begründung-Satzung -final.doc 34 

  
Blickrichtung West, Wirtschaftsweg zwischen Feldgehölz 

(mesophiles Laubgebüsch) und Bahnschienen, hier kein 

EIngriff 

Mesophiles Laubgebüsch an südwestlicher GB-Grenze, 

Schwarzer Holunder, Europäisches Pfaffenhütchen, 

Weiden, Wildpflaume von Ruderaler Staudenflur 

umgeben. 

 

 

11.4.4 Relevanzprüfung 

 

Der Bearbeitungszeitraum des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages in Form 

einer Potenzialanalyse fand während der Hauptbrutzeit der planungsrelevanten Arten statt. 

Um eine umfangreiche artenschutzrechtliche Betrachtung zu gewährleisten, wurde im Rah-

men einer Gebietsbegehungen (02.06.2022) eine Habitat-Potenzialabschätzung durchge-

führt. So wurde auch das potenzielle Vorkommen nicht verzeichneter / kartierter Arten auf 

Grund von vorherrschenden Habitaten und vorhandenen Strukturen (Lebensraumrequisiten) 

miteinbezogen. Das Augenmerk lag dabei u.a. auf den folgenden bedeutsamen Gegebenhei-

ten: 

• Vorhandensein von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

• Augenscheinlich auffällige Habitatbäume (Altbaumbestand, Höhlenbäume) 

• Vorhandensein von Eiablage- und Sonnenplätzen sowie Versteckmöglichkeiten 

• Vorhandensein linearer Grenzstrukturen (Waldrandbereiche, Säume) 

• Vorhandensein von u.a. Altholzinseln, Totholz, Reisighaufen, Steinriegel, Hecken, 

Böschungsstrukturen, Ruderalfluren mit Hochgräsern (abgetrocknete Vegetation) 

• Vorhandensein von potentiellen Leitstrukturen 

• Vorhandensein von potentiellen Laichgewässern und sonstiger Gewässerstrukturen 

• Vorhandensein von potentiellen Aufenthaltsgewässern 

• Wasserführung von Gewässern 

Aufgrund der eher homogenen und einseitigen Lebensraumausstattung des Untersuchungs-

gebietes und der Wirkfaktoren des Vorhabens wurde die Betroffenheit der europäischen Vo-

gelarten sowie der gem. Anhang IV FFH-RL streng geschützten Arten durch eine Potenzial-

analyse mit Worts-Case-Ansatz untersucht.  

Die Tab. 1 enthält die 56 in M-V vorkommenden Pflanzen- und Tierarten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie sowie die ökologischen Gilden der Avifauna. Die Arten, welche auf Grund 

Ihrer Lebensweise potenziell im Plangebiet vorkommen könnten, sind fett dargestellt.  

 

Die vor Ort vorgefundenen Habitatpotenziale wurden mit der „Liste der in Mecklenburg-

Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel) abgeglichen und die 

für den Geltungsbereich relevanten Arten selektiert (Tab. 2).  
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12 UMWELTBERICHT 

12.1 Einleitung 

12.1.1 Kurzdarstellung des Vorhabens 

 

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Sponholz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

haben in ihrer Sitzung am 22.09.2021 beschlossen, das Verfahren zum Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. 4 „Solarpark Warlin I“ einzuleiten.  

 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Umweltprüfung durchgeführt. Der Inhalt 

des Umweltberichtes richtet sich nach der Anlage 1 (zu §§ 2a und 4c) BauGB. 

 

Auf einer südlich von Warlin gelegenen Fläche ist eine Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-

FFA) vorgesehen.  

Die geplante Anlage liegt ca. 600 m südlich der Ortslage Warlin, ca. 2 km östlich des Ortes 

Sponholz und ca. 3 km westlich des Ortes Rühlow.  

 

Das Plangebiet liegt in einem Abstand von 110 m nördlich parallel verlaufend zum Schie-

nenweg der Bahnlinie Neubrandenburg - Pasewalk.  

Das Gelände innerhalb des geplanten Solarparks hat leichte Erhöhungen von West nach Ost 

und von Süd nach Nord, mit Höhen von 44,01 m über DHHN 2016 im Norden, bis 48,21 m 

über DHHN 2016 und um 45,62 m über DHHN 2016 in der Mitte des Gebietes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Geltungsbereich des B-Planes umfasst eine Fläche von ca. 3,2 ha auf dem Flurstück 50, 

der Flur 7, Gemarkung Warlin. 

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 

• im Norden durch das Flurstück 51, der Flur 7, Gemarkung Warlin, welches als 

Ackerfläche genutzt wird 

Abbildung 5: Übersicht Lage des vorhabenbezogenen BPlans Nr. 4 „Solarpark Warlin I“, Kartengrundlage: Umweltkarten 

LUNG M-V 
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• im Osten durchweitere Ackerflächen auf den Flurstücken 4, 5 und 9/1, der Flur 

6, Gemarkung Warlin 

• im Süden durch die Fläche der Bahntrasse  

• im Westen durch das Wegeflurstück 65, der Flur 7, Gemarkung Warlin mit an-

grenzender Motocrossanlage 

 

Geplant ist der Bau einer PV-FFA mit Nebenanlagen in Südausrichtung entlang der 

Bahntrasse Neubrandenburg – Pasewalk. 

Das Plangebiet besteht aufgrund der von Norden nach Süden verlaufenden Gasleitung aus 

einem zweigeteilten Baufeld mit einer GB-Größe von 32.243 m², der erschließenden Ver-

kehrsfläche sowie einer Fläche zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und 

Landschaft.  

 

 
 

Abbildung 6: Planzeichnung zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 4 „Solarpark Warlin I“ (A&S GmbH, Stand Februar 2023) 

 

Die Module werden in Form eines Pultdaches angeordnet und Modultischhöhen im Aufstell-

winkel von 15° - 30°, (max. 3,00 m über Gelände). Die Modulreihen folgen der natürlichen 

Topographie. Nebenanlagen (z.B. Trafo) weisen Traufhöhen bis zu max. 3,00 m bezogen auf 

die natürliche Geländeoberkante auf. Die Ausrichtung der Module erfolgt so, dass keine Stö-

rungen auf die Bahnstrecke durch von den Moduloberflächen ausgehende Blendreflexionen 

entstehen. Dies wurde in einem Blendgutachten geprüft. 

 

Die Einfriedung des Betriebsgeländes ist mit einer max. 2,50 m hohen Zaunanlage incl. 

Übersteigschutz erforderlich und geplant. Diese weist eine Bodenfreiheit von 0,20 m auf. 

Die Erschließung des Plangebietes ist über einen vorhandenen unbefestigten öffentlichen 

Weg aus Richtung der B 197 gesichert. Innerhalb des Sondergebietes werden zwischen den 

Modulreihen keine Wege angelegt.  

 

Die lotrechte Projektion der obersten und untersten Modulkante auf das darunter befindliche 

Terrain ergibt die Breite, multipliziert mit der Modultischreihenlänge, die für die Berechnung 

der fiktiv überbauten Fläche notwendig ist. Die Versiegelung erfolgt nur durch die Grundflä-

chen der Stützen, der Trafogebäude und der Übergabestation. Das Montagesystem der Mo-

dulreihen besteht aus Stahl-Profilstützen, die ohne Fundament in das Erdreich gerammt 

werden. Entsprechend dem Planungsziel einer effektiven Baulandausnutzung und des Be-
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darfs an befestigten und überbaubaren Grundstücksflächen wird die Grundflächenzahl in den 

Baufeldern mit max. 0,5 festgesetzt, wobei die Versiegelung der Flächen in der Regel unter 

5% liegt. Damit kann eine maximale Fläche von 13.530,81 m² von baulichen Anlagen über-

deckt werden. 

 

Eine Brandgefährdung geht von PV-FFA in der Regel nicht aus, Personen halten sich nur zu 

Wartungs- und Pflegeeinsätzen im Geltungsbereich auf. Das Vorhalten von Löschwasser-

Entnahmestellen ist daher nicht notwendig.  

Nach Ablauf der Betriebsdauer von ca. 30 Jahren steht die Fläche wieder der Ackernutzung 

zur Verfügung. Weitere Flächen werden von der Planung nicht berührt.  

 

 

12.1.2 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachplanungen und 

ihre Berücksichtigung 

 

Fachgesetze 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) enthält eine Auflistung der Belange des 

Umweltschutzes. Diese werden bei der Aufstellung des Bebauungsplanes berücksichtigt. 

 

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB 

i. V. m. § 18 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zu beachten.  

 

Gemäß § 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind Menschen, Tiere und Pflanzen, 

den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen zu schützen bzw. ist der Entstehung schädlicher Umwelteinwir-

kungen vorzubeugen.  

 

§1 des Bundes-Bodenschutzgesetztes (BBodSchG) fordert die nachhaltige Sicherung oder 

Wiederherstellung der Funktionen des Bodens, das Abwehren schädlicher Bodenverände-

rungen, die Sanierung der Böden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverun-

reinigungen und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden. Bei Einwirkungen 

auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funkti-

on als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 

 

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) hat gem. § 1 zum Zweck, durch eine nachhaltige Ge-

wässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrund-

lage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu 

schützen. 

 

Gemäß Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V) sind Denkmäler als Quellen der Geschich-

te und Tradition zu schützen, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen.  

 

Das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG 2021) fördert die Stromerzeugung 

aus erneuerbaren Energiequellen durch den Ausbau z.B. der Photovoltaik-Anlagen mit dem 

Ziel der Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2045. 

 

Es werden voraussichtlich nur Maßnahmen innerhalb des Plangebietes zum Ausgleich der 

Eingriffe in Natur und Landschaft festgesetzt. 
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nung gemäß der Programmsätze 5.3(9) Absatz 2 und 4.5(1) LEP M-V sowie dem o.g. 

Grundsatz der Raumordnung und Landesplanung gemäß Programmsatz 4.5(3) LEP M-V. 

 

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte wurde am 

15.6.2011 im Gesetz- und Verordnungsblatt M-V verkündet (GVOBl. 2011 S. 362).  

 

Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb eines „Vorbehaltsgebiets Landwirtschaft“.  

 

Das Raumentwicklungsprogramm enthält für das ausgewiesene Vorranggebiet folgenden 

Grundsatz:  

 

„5.4 Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei  

5.4.1 Landwirtschaft  

(1) Die Landwirtschaft und das Ernährungsgewerbe sollen unabhängig von Rechtsform und 

Betriebsgröße als regionstypische wettbewerbsfähige Wirtschaftszweige gesichert und wei-

terentwickelt werden. Sie sollen dazu beitragen, dass hochwertige, gesunde Lebensmittel 

und nachwachsende Rohstoffe erzeugt werden, die Kulturlandschaft bewahrt und der ländli-

che Raum als Arbeits-, Lebens- und Erholungsraum stabilisiert wird.  

(6) Zum Erhalt landwirtschaftlicher Betriebe und zur Bindung von Arbeitskräften sollen zu-

sätzliche Erwerbsalternativen in Bereichen wie Landschaftspflege und Erzeugung nach-

wachsender Rohstoffe sowie im Tourismus (Landurlaub) entwickelt werden.  

(7) Für die Nutzung der Biomasse aus der Landwirtschaft als nachwachsender Rohstoff im 

stofflichen und energetischen Bereich sollen die Voraussetzungen für deren Erzeugung, 

Verarbeitung und Vermarktung gestärkt und ausgebaut werden.“  

Die ehemals vorhandene Kulturlandschaft wurde bereits durch den Bau der Autobahn nach-

haltig verändert. Die Absätze 6 und 7 geben Hinweise zu Erwerbsalternativen für landwirt-

schaftliche Betriebe. Genau dieser Weg soll hier in Übereinstimmung mit den Vorgaben des 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2021 beschritten werden.  

Zu Photovoltaikanlagen werden im Regionalen Raumentwicklungsprogramm folgende Aus-

sagen getroffen.  

 

„6.5 Energie einschließlich Windenergie  

 

(1) In allen Teilräumen soll eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversor-

gung bereitgestellt werden. 

 

(6) Photovoltaikanlagen sollen vorrangig an bzw. auf vorhandenen Gebäuden und baulichen 

Anlagen errichtet werden. Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollen insbesondere auf bereits 

versiegelten oder geeigneten wirtschaftlichen oder militärischen Konversionsflächen errichtet 

werden.  

Von Photovoltaik-Freiflächenanlagen freizuhalten sind:  

- Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege,  

- Tourismusschwerpunkträume außerhalb bebauter Ortslagen,  

- Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie Neubrandenburg-Trollenhagen,  

- regional bedeutsame Standorte für Gewerbe und Industrie,  

- Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. (Z)  

 

Bei der Prüfung der Raumverträglichkeit von Photovoltaik-Freiflächenanlagen außerhalb der 

aufgeführten freizuhaltenden Räume, Gebiete und Standorte sind insbesondere sonstige 
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Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Tourismus sowie der Landwirt-

schaft und der Forstwirtschaft zu berücksichtigen. 

 

Die freizuhaltenden Gebiete werden vom Plangebiet nicht berührt. Belange des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege, des Tourismus sowie der Landwirtschaft und der Forstwirt-

schaft werden nicht nachteilig beeinflusst.  

 

„(9) Bei allen Vorhaben der Energieerzeugung, Energieumwandlung und des Energietrans-

portes sollen bereits vor Inbetriebnahme Regelungen zum Rückbau der Anlagen bei Nut-

zungsaufgabe getroffen werden.  

 

Der Rückbau wird im Durchführungsvertrag geregelt.  

 

Das Vorhaben zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 „Solarpark 

Warlin I“ in der Gemeinde Sponholz ist mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 

und Landesplanung vereinbar. 

 

Das Gutachtliche Landschaftsprogramm (GLP) ist ein Fachplan des Naturschutzes und wur-

de 1992 verfasst und im Zeitraum 1997 bis 2003 fortgeschrieben. Es stellt die Landschafts-

planung auf Landesebene als Fachplanung des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

dar und bildet die Grundlage für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und 

Landschaft sowie zur Vorsorge für die Erholung in der Landschaft. Die dort festgelegten An-

forderungen für den Bereich Siedlungswesen, Industrie und Gewerbe lauten:  

- Um einer Zersiedelung der Landschaft entgegenzuwirken, soll die bauliche Entwick-

lung von Siedlungen, Industrie und Gewerbe vorrangig durch Sanierung bestehender 

Bausubstanz, Umnutzung von bebauten Flächen und Nutzung innerörtlicher Bauland-

reserven erfolgen. Neue Flächen sollen möglichst im Anschluss an bebaute Flächen 

ausgewiesen werden. Sie sollen erst beansprucht werden, wenn alle Möglichkeiten in 

bestehenden Flächen ausgeschöpft werden.  

- Die Begrenzung der Flächeninanspruchnahme im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie 

der Bundesregierung auf einen Wert von bundesweit derzeit 129 ha pro Tag auf 30 

ha pro Tag im Jahr 2020 soll berücksichtigt werden.  

- Bei der Flächenausweisung ist der Grundsatz der Konfliktminimierung zu beachten. 

In „Bereichen mit herausragender Bedeutung für den Naturhaushalt“ (vgl. Karte VII) 

und in überflutungsgefährdeten Bereichen ist eine großflächige Neuausweisung von 

Baulandflächen zu unterlassen. „Bereiche mit besonderer Bedeutung für den Natur-

haushalt“ sollen im größeren Umfang nur beansprucht werden, wenn ein überwie-

gendes öffentliches Erfordernis besteht und Alternativen nicht vorhanden sind (Aus-

nahme innerhalb von und direkt angrenzend an Siedlungsgebieten). 

 

Im Rahmen des Landschaftsprogrammes wurden die Naturgüter in MV dargestellt und z.T. 

bewertet. So auch z.B. die unzerschnittenen landschaftlichen Freiräume und deren Funkti-

onsbewertung. 

Die folgende Abbildung zeigt die Einstufung der landschaftlichen Freiräume des Untersu-

chungsgebietes hinsichtlich der Funktionsbewertung.  

Eindeutig ist, dass aufgrund der Nähe des Vorhabens zur Bahntrasse bzw. der Zerschnei-

dungswirkung durch Verkehrswege der Solarpark Warlin I nicht in einem Kernbereich land-

schaftlicher Freiräume mit hoher oder sehr hoher Bewertung liegt.  
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Abbildung 7: Kernbereiche landschaftlicher Freiräume, Quelle: Umweltkarten LUNG MV, Zugriff 11.07.2022, gelb: Geltungsbe-

reich Solarpark Warlin I 

 

Der Gutachterliche Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte (GLRP) wurde im 

Jahr 2011 vom Landesamt für Umwelt; Naturschutz und Geologie Mecklenburg- Vorpom-

mern veröffentlicht. Er stellt eine Grundlage für die Beachtung naturschutzfachlicher Erfor-

dernisse bei weiteren Planungen dar. In ihm werden die überörtlichen Erfordernisse und 

Maßnahmen zur Realisierung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch 

die Darstellung von Qualitätszielen für die einzelnen Großlandschaften bzw. deren Teilflä-

chen innerhalb der Planungsregion bestimmt.  

 

Unter Punkt III. 4.7.2 „Konfliktminderung bei der Ausweisung von Bauflächen und Minimie-

rung des Flächenverbrauchs“ sind Aussagen zur Konfliktminimierung dargestellt: 

- Bauliche Entwicklung Industrie und Gewerbe soll vorrangig durch Sanierung beste-

hender Bausubstanz, Umnutzung von bebauten Flächen und Nutzung innerörtlicher 

Baulandreserven erfolgen.  

- Zur Minimierung von Konflikten mit naturschutzfachlichen Belangen sollen folgende 

Bereich von der Ausweisung als Bauflächen ausgenommen werden:  

o  „Bereiche mit herausragender Bedeutung für die Sicherung ökologischer 

Funktionen“ gemäß Karte IV  

o „Bereiche mit besonderer Bedeutung für die Sicherung der Freiraumstruktur“ 

gemäß Karte IV  

o Überflutungsgefährdete Bereiche  

o Exponierte Landschaftsteile außerhalb bebauter Ortslagen wie Kuppen, Hang-

lagen und Uferzonen von Gewässern 

o Minimierung des Flächenverbrauchs (beispielsweise durch flächensparendes 

Bauen) 

o Schutz innerstädtischer Freiflächen und des Siedlungsumlandes.  

 

- Für den Bereich Photovoltaik-Anlagen sind im GLRP keine gesonderten Forderungen 

aufgeführt. 
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Weitere Themengebiete, zu denen im GLRP, dargestellt in den Umweltkarten des LUNG 

MV, eine Aussage gemacht wird und die im Rahmen des Umweltberichtes zur Bewertung 

des Standortes überprüft werden: 

 

Karte I GLRP – Arten und Lebensräume  

 

 

Im Vorhabengebiet und seinem Umfeld befinden sich keine relevanten Lebensräume oder 

Zielarten. Ein naturnaher Feuchtlebensraum (Erlenbruch und Röhricht südwestlich von War-

lin)  

Befindet sich nicht im Geltungsbereich und außerhalb des Wirkbereiches des Vorhabens.  

 

Karte II GLRP - Biotopverbund 

 

Das Vorhabengebiet befindet sich 

nicht innerhalb von Flächen der Bio-

topverbundplanung. Von Westen über 

Norden nach Osten und weiter östlich 

umschließt ein Biotopverbund im weiteren Sinne den Ort Warlin. Der nordöstliche Teil davon 

eine Fläche mit Sonderfunktionen im Habitatverbund, hier Wälder und angrenzende Offen-

landbereiche mit besonderer Bedeutung für die Zielarten Schreiadler und Schwarzstorch.  
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Östlich des Vorhabengebietes in einem Abstand von fast 1 km liegt ein Biotopverbund im 

engeren Sinne.  

 

Karte III GLRP – Entwicklungsziele und Maßnahmen 

 

Es tritt eine Überschneidung der Ent-

wicklungsziele und Maßnahme 

„Strukturanreicherung in der Agrar-

landschaft“ und dem Vorhaben (gel-

ber Balken) auf, roter Kreis. Die ge-

plante kompensationsmindernde 

Maßnahme „Anlage von Grünflächen 

auf den Zwischenmodulflächen“ so-

wie die artenschutzfachlichen Aus-

gleichsmaßnahmen können als Struk-

turanreicherung bezeichnet werden. 

Es entsteht kein Konflikt zwischen 

Vorhaben und der hier geforderte 

Strukturanreicherung in der Agrar-

landschaft.  

 

Andere Entwicklungsziele oder Maßnahmen sind in oder dem Umfeld des Vorhabens nicht 

vorhanden. 
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Karte IV GLRP – Ziele der Raumentwicklung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

In Karte IV sind weitere Gebiete mit Bedeutung für die Sicherung und Entwicklung der ökolo-

gischen Funktion dargestellt. Im Vorhabengebiet sind keine dieser Bereiche verzeichnet, es 

kommt daher zu keinen Konflikten mit diesen Zielen der Raumentwicklung.  

 

 

Der Flächennutzungsplan für die Gemeinden Neuenkirchen, Sponholz und Warlin erlangte 

2005 Rechtskraft. Die zu betrachtenden Flächen werden hier als Flächen für die Landwirt-

schaft ausgewiesen. Der Bebauungsplan sieht vor, in dem Geltungsbereich ein Sonstiges 

Sondergebiet „Solarpark“ zu entwickeln. Das Planungsziel weicht daher von den Darstellun-

gen des FNP ab, der FNP wird im Parallelverfahren geändert. 

 

Ein Landschaftsplan für die Gemeinde Sponholz liegt nicht vor. Laut Landschaftsplanver-

zeichnis Mecklenburg-Vorpommern (21. Fassung) vom LUNG M-V (Stand Dezember 2018) 

wurde 1992 für die Gemeinde Sponholz ein Teillandschaftsplan erstellt. Eine umfangreiche 

Recherche bei der Gemeinde Sponholz, dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als 

auch beim LUNG M-V ergaben, dass der Plan nicht auffindbar war und möglicherweise keine 

Rechtskraft erlangte.  

 

 

12.2 Verfahren der Umweltprüfung 

 

Um potenzielle Eingriffe durch die Realisierung des Vorhabens auf die Schutzgüter im Un-

tersuchungsraum beurteilen zu können, werden die biotischen und abiotischen Faktoren 

bzw. Flora und Fauna im Vorhabengebiet erfasst und unter Einbeziehung der vorhandenen 

Vorbelastungen bewertet.  

Zu diesem Zweck wurden die lokalen Populationen der europäisch geschützten Tierarten 

gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie 92/43/EWG und die europäisch geschützten Vogelar-

ten durch eine Potenzialanalyse mit Worst-Case-Abschätzung in Anlehnung an die Erfas-

sungsstandards der Hinweise zur Eingriffsregelung HzE 2018 auf ihre Betroffenheit geprüft.  

Nicht untersucht wurden Arten, die Aufgrund der Potenzialanalyse als nicht relevant für den 

Untersuchungsraum bzw. die vorhabenbedingten Wirkungen eingestuft wurden.  
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nung) als auch standortbedingte Faktoren (z.B. vorbelastete Flächen) aber auch die geringe 

absolute Zahl der Anlagen und eine technische Attraktionswirkung auf Erholungssuchende 

verantwortlich gemacht.  

 

Inwieweit die aufgeführten Faktoren „geringe Zahl der Anlagen“ als auch „technische Attrak-

tionswirkung“ weiterhin Gültigkeit haben bei den Zielen der Bundesregierung, den Anteil von 

heute ca. 60 GW bzw. 30.000 ha (Stand Juli 2022) auf bis zu 200 GW PV-Leistung 

(85.000 ha) in den nächsten acht Jahren zu steigern, muss abgewartet bzw. weiter unter-

sucht und stets aktualisiert werden (BMUV, Zugriff 18.07.2022).  

 

Mit der Vermeidung einer Nutzung von für die Erholung bedeutsamen landschaftlichen Frei-

räumen lassen sich Beeinträchtigungen grundsätzlich vermeiden. Dies wurde im hier unter-

suchten Fall umgesetzt. 

 

Durch die topographisch tiefe Lage des Standortes wird die PV-FFA von Straßen, Ortschaf-

ten oder der Autobahn aus nicht oder nur sehr eingeschränkt zu erkennen sein.  

 

Geprüft wurden die Blickbeziehungen zwischen dem Vorhabenstandort und den relevanten 

umliegenden Blickpunkten. Relevant sind aufgrund der vorherschenden Topographie jedoch 

lediglich Blickbeziehungen zwischen Warlin (nördlich) weiter südlich liegenden Gegebenhei-

ten. 

 

- P1 – Warlin  

- P2 – Bahntrasse 

- P3 – Gewerbepark Warlin an der B 197 

- P4 – Straße nach Rühlow 

- P5 – Rühlower Os 

- P6 – Rühlow 

- P7 – Sponholz 

- P8 – Sponholzer Mühle 

- P9 – Pragsdorf 

- P10 - Georgendorf 
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Abbildung 8: Überblick Sichtbeziehungen zwischen relevanten Blickpunkten (rot), irrelevanten Blickpunkten (blau) und Vorha-

bengebiet (orange), Kartengrundlage Gaia M-V, Zugriff 01.09.2022 

 

Tatsächliche Blickbeziehungen konnten in zwei Fällen, P1 und P10, nicht gänzlich ausge-

schlossen werden.  

 

Für den Fall Warlin bedeutet dies, dass von den obersten Wohnungen des Mehrgeschoss-

Gebäudes im Ort Warlin mit Blickrichtung gen Süden die Ansicht auf die oberste Reihe in 

rückwertiger Ansicht der Modultische möglich ist.  

 

Die Lage der PV-FFA direkt an der Bahntrasse P2 bestimmt zukünftig die Perspektive für die 

Zugführer als auch die Fahrgäste auf einem Fahrtabschnitt von ca. 250 m unmittelbar. Diese 

kurze Distanz wird auch sporadisch unterbrochen durch Bahntrassen-begleitende Gehölze 

und höhere krautige Vegetation. 

 

Für den P10 bei Georgendorf ist die Sicht auf das Vorhabengebiet sehr eingeschränkt durch 

große Gehölze in der Feldflur und Gehölzreihen an der Bahntrasse in einem kurzen Aus-

schnitt von der Straße aus sichtbar. Es handelt sich um eine Sackgasse, die zu einem Ein-

zelgehöft führt.  

 

Durch die Realisierung des Vorhabens entstehen keine kompensationspflichtigen Beein-

trächtigungen auf die hier untersuchten Schutzgüter Mensch und menschliche Gesundheit. 

Durch die topographischen Parameter sind keine erheblichen Auswirkungen durch die Wirk-

faktoren der PV-FFA zu erwarten.  

 

 

P1 

P10 

P4 

P2 
P5 

P6 

P7 

P8 

P9 

P3 
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12.3.1.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere sowie biologische Vielfalt 

 

Die Landschaft ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt und von der Bahntrasse zerschnit-

ten. Vereinzelte Gehölzstrukturen und Ruderalfluren bereichern das Gebiet. Kleingewässer 

und Sölle sind im Plangebiet selbst nicht vorhanden, außerhalb davon sind diverse Gewäs-

serstrukturen vorhanden. 

 

Die potenzielle natürliche Vegetation ist die Vegetation, die sich bei Wegfall des menschli-

chen Einflusses auf Grund des Wirkungsgefüges von Boden, Wasser, Klima und Gelände-

gestalt ausbilden würde. Ohne die menschliche Beeinflussung wären mehr als 95% der Flä-

che Mecklenburg-Vorpommern mit Wald bedeckt. Im Bereich südlich von Warlin kämen als 

potenziell natürliche Vegetation Waldgersten-Buchenwald einschließlich der Ausprägung als 

Lungenkraut-Buchenwald vor. 

 

Aktuelle Vegetation 

 

Die Vegetation im Plangebiet wird geprägt von den Standortfaktoren Boden, Wasser, Klima 

und Oberflächengestalt. Das Gebiet um Warlin liegt aus pflanzengeografischer Sicht in ei-

nem Übergangsgebiet zwischen dem atlantisch beeinflussten Gebiet, das Westmecklenburg 

und die Ostseeküste umfasst sowie dem subkontinentalen Gebiet der Uckermark. In diesem 

Gebiet fehlen bereits die ausgesprochen atlantischen Elemente, ohne dass die Kontinenta-

len größere Bedeutung erlangen. 

 

Die Erfassung des Schutzgutes Pflanzen/biologische Vielfalt erfolgt in Form einer Biotopty-

penkartierung nach der „Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-

Lebensraumtypen in MV“ (LUNG M-V, Materialien zur Umwelt 2010/ Heft 2) (siehe Anlage 

1).  

 

Den im Geltungsbereich vorgefundenen Biotoptypen umfassen: 

- 12.1.2 ACL Lehm- und Tonacker  

- 2.1.2 BLM Mesophiles Laubgebüsch § (nicht von Eingriffen betroffen) 

- 10.1.3 RHU Ruderale Staudenflur 

- 14.7.3 OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt (nicht von Eingriffen betroffen) 
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Abbildung 9: Biotoptypen im Untersuchungsraum B-Plan Nr. 4 „Solarpark Warlin I“ 

 

 
 

Bei der Bewertung des Biotoppotenzials werden folgende Kriterien zu Grunde gelegt: 

Die Regenerationsfähigkeit spiegelt die Fähigkeit von Lebensräumen wider, äußere Stör-

wirkungen zu kompensieren und den vor der Störung bestehenden Zustand wieder herzu-

stellen. Entscheidend für das Regenerationsvermögen ist die für die Entwicklung des Le-

bensraumes notwendige Zeit unter geeigneten Standortbedingungen. 

Die Gefährdung bzw. Schutzwürdigkeit eines Biotops ist abhängig von der natürlichen 

bzw. anthropogen bedingten Seltenheit eines Lebensraumes und von der Empfindlichkeit 

gegenüber einwirkenden Störungen. 

Zur Bewertung der Kriterien Regenerationsfähigkeit und Gefährdung wird die Einstufung in 

den „Hinweisen zur Eingriffsregelung (Schriftenreihe des LUNG M-V Hinweise zur Eingriffs-

regelung Neufassung 2018, Anlage 3) zu Grunde gelegt.  

Die Gesamtbewertung erfolgt innerhalb einer 4-stufigen Skala: 

- sehr hoch 

- hoch  

- mittel 

- gering 

 

ACL OVU 

RHU 
BLM 

ACL 
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Zur Bewertung der Fläche im Hinblick auf ihre Schutzwürdigkeit, Bedeutung und Empfind-

lichkeit gegenüber dem geplanten Vorhaben wurden die vom Vorhaben betroffenen, erfass-

ten Biotoptypen den folgenden Gruppen zugeordnet: 

 

1. Sehr hohes Biotoppotenzial (Wertstufe 4) 

• keines vorhanden 

 

2. Hohes Biotoppotenzial (Wertstufe 3) 

• Keines Vorhanden  

 

3. Mittleres Biotoppotential (Wertstufe 2): 

• Ruderale Staudenflur RHU 

 

4. Geringes Biotoppotenzial (Wertstufe 0 - 1) 

• Lehmacker ACL 

• Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt OVU  

 

Pflanzenarten, die gemäß FFH-RL 92/43/EWG Anhang IV oder in Anhang A oder B der Ver-

ordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 einem strengen Schutzregime 

unterliegen finden, im Untersuchungsraum keine geeigneten Standortbedingungen und sind 

nicht zu erwarten. 

 

Fauna 

 

Generell bietet der relativ kleine Bereich ohne wertvolle Habitatausstattung durch die Nut-

zung als Intensiv-Acker nur sehr wenigen Arten einen eher minderwertigen Lebensraum. 

Gleiches gilt für das Bodenleben in den von intensiver Landwirtschaft beeinträchtigten Bo-

denschichten.   

Allgemein wurde bei einer Literaturrecherche zusammengefasst, dass die Auswirkungen von 

Solarkraftwerken und ihrer Umgebung nicht umfassend behandelt wurden (Schlegel et.al. 

2021) 

 

Zur Bewertung der im Plangebiet vorkommenden, relevanten Arten wurde der gesonderter 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) als Potenzialanalyse erstellt und auf individuelle 

Arterfassungen durch Kartierungen verzichtet. Die im AFB vorgenommene Relevanzprüfung 

der potenziell beeinträchtigten Arten ergab, dass aufgrund der bau-, anlage- und betriebsbe-

dingten Auswirkungen durch das Vorhaben Vögel, Fledermäuse sowie Zauneidechsen und 

Amphibien durch die Realisierung beeinträchtigt werden könnten.  

 

Für die weiteren streng geschützten Säugetiere, Insekten, Fische, Weichtiere oder Gefäß-

pflanzen sind durch die Umsetzung des B-Planes keine Beeinträchtigungen zu erwarten, da 

die Genannten im Naturraum nicht vorkommen, ihre Lebensraumansprüche im Untersu-

chungsraum nicht erfüllt sind oder eine Betroffenheit durch die Wirkungen nicht erkennbar 

ist.  

 

Vögel 

Nach den Daten des Kartenportals Umwelt M-V (Analyse und Bewertung der Lebensraum-

funktion für rastende und überwinternde Wat- und Wasservögel) gehört das Plangebiet nicht 

zu den regelmäßig genutzten Nahrungs- und Ruhegebieten.  
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Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen reduzieren bzw. gleichen die Beeinträchtigungen der 

potenziell und nachweislich betroffenen Tierarten aus.  

Die Bauzeitenregelung, welche die Arbeiten außerhalb der Anwesenheit der Tiere vorsieht, 

sowie populationsstützende Maßnahmen wie die Strukturanreicherung von Grünflächen im 

Geltungsbereich sind als Vermeidungs- und Ausgleichmaßnahmen geeignet, erhebliche ne-

gative Auswirkungen auf die untersuchten Individuen bzw. die lokalen Populationen der po-

tenziell und nachweislich anwesenden Arten zu verhindern.  

 

Detaillierte Aussagen sowie die notwendigen artenschutzrechtlichen Vermeidungs-, Kom-

pensations- und Ersatzmaßnahmen sind aus dem Artenschutzfachbeitrag zu entnehmen. 

 

 

12.3.1.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts 

 

In einem Umkreis von min. 300 m um den Geltungsbereich des B-Planes befinden sich keine 

Natura 2000-Schutzgebiete und Schutzgebiete im Sinne des nationalen Schutzrechts. 

 

 
Abbildung 10: Nationale und internationale Schutzgebiete im Umfeld des Plangebietes (rot), Kartengrundlage und Quelle: Kar-

tenportal Umwelt, LUNG M-V, Zugriff 04.04.2022 

 

Waldflächen  

Im Planungsgebiet befinden sich keine Waldflächen. Die nächstgelegenen Wald- bzw. Forst-

flächen befinden sich in einem Abstand von ca. 230 m.  

 

Gesetzlich geschützte Biotope (Kartierung 2005) 

Im Geltungsbereich: keine 
 

angrenzend: 

MST03235 stehende Kleingewässer einschl. Ufervegetation 

temporäres Kleingewässer, Staudenflur, trockengefallen 
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Abbildung 11: Gesetzlich geschützte Biotope an der BAB 20, rot: Geltungsbereich, Kartengrundlage und Quelle: Kartenportal 

Umwelt, LUNG M-V, Zugriff 24.08.2022 

 

Gesetzlich geschützte Geotope 

Im Planungsgebiet befinden sich keine gesetzlich geschützten Geotope.  

 

Gesetzlich geschützte Bäume 

Im Geltungsbereich sind keine gesetzlich geschützten Gehölze vorhanden (Gehölze des 

mesophilen Laubgebüsches bei Biotopen erfasst).  

 

 

12.3.1.4 Schutzgut Fläche 

 

Der Verbrauch von Fläche für Siedlungs- und Verkehrsflächen beträgt derzeit etwa 60 ha pro 

Tag. Deutschland hat sich in der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie zur Reduzierung dieser 

Inanspruchnahme von unbebauten, nicht zersiedelten und unzerschnittenen Freiflächen auf 

30 ha pro Tag verpflichtet, weiteres Ziel ist aber auch die Reduzierung der Treibhausemmis-

sionen um 65 % bis 2030 und Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2045 (BUNDESREGIE-

RUNG 2022). 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollen nach dem Willen der Bundesregierung u.a. auch ver-

stärkt auf landwirtschaftlichen Flächen errichtet werden, um das Ziel von heute 40 % Strom 

aus erneuerbaren Energiequellen auf 80 % im Jahr 2030 zu steigern.  

Ende 2020 waren ca. 30.000 ha durch PV-FFA belegt. Zur Erreichung der Zubauziele von 

200 GW im Jahr 2030 wären weitere 58.000 ha kummulierter Flächenbedarf notwendig 

(GÜNNEWIG et.al. 2022). 

 

MST03235 
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Abbildung 12: Bodengesellschaften im Umfeld des Plangebietes, rot, Kartengrundlage und Quelle: Kartenportal Umwelt, LUNG 

M-V, Zugriff 17.08.2022 

 

Die Vorhabensflächen liegen in einem Bereich mit einer Bodenschätzung zwischen 38 und 

46.  

Die Wassererosionsgefahr wird zwischen sehr gering bis mittel auf dem Gelände einge-

schätzt, die Winderosionsgefahr wird mit mittel eingestuft.  

 

Vorbelastend auf das Gebiet wirken vor allem die intensive landwirtschaftliche Nutzung mit 

der hiervon ausgehenden Bodenverdichtung sowie Düngemittel- und Pestizideinträge.  

 

Auswirkungen der Planung 

Die geplante Bebauung der Fläche für das Sondergebiet PV führt zu nachhaltigen Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Boden. Für die Errichtung der Anlage werden auf großen 

Teilen der Fläche vorbereitende Arbeiten notwendig, die Bodenabtrag und -bewegung und 

dadurch das häufige Befahren mit schweren Baumaschinen erfordern. Im Bereich der vorge-

sehenen Flächen für die Bebauung mit Trafogebäuden und den Modulstützen kommt es auf-

grund der Voll-Versiegelung zu einem vollständigen Verlust der Bodenfunktionen, im Bereich 

der Erschließungswege zu anrechenbaren Teilversiegelungen und damit zu Einschränkun-

gen der Bodenfunktionen. Im gesamten Bereich des Plangebietes ist bau- und rückbaube-

dingt von starker Beeinträchtigung der Bodenschichtung und Bodenverdichtungen durch 

Erdbewegungen und Maschinenverkehr auszugehen. Für die Verlegung der Kabel müssen 

in größerem Umfang Gräben ausgehoben und wieder verfüllt werden, was zu einer Durchmi-

schung der Erdschichten und zu Verdichtungen durch schwere Baumaschinen führt. Die 

Gefahr der nachhaltigen Bodenverdichtung kann durch das Arbeiten bei trockenem Boden 

ggf. verringert werden.  

Durch einen sachgemäßen Umgang mit Betriebsstoffen im Zuge der Bauausführung wird der 

Eintrag von Schadstoffen in den Boden vermieden. Die Auswirkungen durch Auswaschun-

gen von Nanopartikeln aus Modulbeschichtungen auf den Boden bzw. das Edaphon sind 

noch nicht näher untersucht. 

Bei nicht nachgeführten Anlagen entsteht (teil-)überdeckte bzw. verschattete Fläche, die 

jedoch mehr oder weniger mit Streulicht versorgt werden. Das anfallende Niederschlagswas-

ser wird durch die Überdeckung mit Modulen gesammelt und über die Abtropfkante kon-
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12.3.1.8 Schutzgut Landschaft 

 

Die Gemeinde Sponholz liegt in der Landschaftszone 3 Rückland der Mecklenburgische 

Seenplatte. Das Gutachtliche Landschaftsprogramm beschreibt das Rückland der Seenplatte 

als ein großer, welliger bis kuppiger Grundmoränenbereich mit markanten Querungen von 

Gletscherzungenbecken und Flusstälern, kleineren Schmelzwasserbildungen wie Oser, Ka-

mes, Drumlins sowie Endmoränenzügen in Randgebieten zu charakterisieren. Landschaftlich 

treten die Gletscherzungenbecken mit größeren Seen und vermoorten Niederungen hervor.  

Die Gemeinde Sponholz befindet sich in der Großlandschaft Oberes Tollensegebiet. In die-

ser Großlandschaft verzahnen sich die verschiedensten morphogenetischen Formen wie 

(kuppige bis wellige) Grundmoräne, Endmoränenzüge, Sander, Gletscherzungenbecken, 

glazifluviatile Rinnen und glazigene Senken und Becken, so dass eine große standörtliche 

und landschaftliche Vielfalt gegeben ist. In die bewegte Moränenlandschaft sind das Tollen-

se- und Datzetal eingebettet, die z.T. eine starke Randzertalung aufweisen (GLP M-V, 2003).  

 

Bedeutsam für die Landschaftszone sind die zahlreichen Sölle, Feldgehölze und markanten 

Einzelbäume sowie der Wechsel von Wiesen, Weiden, Äckern, Wäldern und vereinzelt klei-

nen Seen für die strukturelle Vielfalt der Landschaft. Eine landschaftliche Besonderheit sind 

die zahlreichen Oser (GLP M-V, 2003). 

 

Das Vorhabengebiet befindet sich in dem Spannungsfeld zwischen den Brohmer und Helpter 

Bergen.  

Die in den Umweltkarten des LUNG M-V dargestellte landesweite Analyse und Bewertung 

der Landschaftspotenziale enthält eine Analyse und Bewertung von Landschaftsbildräumen. 

Innerhalb dieser Räume werden landschaftliche Situationen zusammengefasst, die das glei-

che Erscheinungsbild besitzen. Das Plangebiet wird dem Landschaftsbildraum „Hochfläche 

Cölpin-Pragsdorf-Liepen“ zugeordnet. Dieser zählt zum Landschaftsbildtyp der  

ebenen bis flachwelligen Grundmoränenplatten mit dominanter Ackernutzung. 

 

Charakteristisch sind: 

 

• Flachwellige Feldmark 

• Kleine Seen bei Pragsdorf, Teich und Gräben 

• Wald "Kurze Kaveln" im Norden, einzelne Hecken, Alleen Liepen-Eichhorst und B 104 

• Äcker 

• Pragsdorf, Cölpin, Liepen, Rühlow 

•  

Die Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildraumes „Hochfläche Cölpin-Pragsdorf-Liepen“ wird 

unter Berücksichtigung der Kategorien Vielfalt, Naturnähe, Schönheit, und Eigenart mit „mit-

tel“ bewertet.  
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Abbildung 13: Bewertung der Landschaftsbildräume im Umfeld des Vorhabengebietes (rot), Kartengrundlage und Quelle: Kar-

tenportal Umwelt, LUNG M-V, Zugriff 17.08.2022 

 

Der Geltungsbereich liegt nicht in einem Landschaftsschutzgebiet LSG. Das LSG Lindetal 

liegt ca. 6.500 m von der westlichen Geltungsbereichsgrenze entfernt. 

 

Vorbelastungen des Landschaftsbildes 

Als Vorbelastung des Landschaftsbildes ist die Bahntrasse der Verbindung Bützow-Stettin 

einzustufen, die südlich an den Geltungsbereich angrenzt. Die Landschaft stellt sich über-

wiegend als wellige, kleinteiligere, agrarisch geprägte Fläche durchzogen von Gehölzen und 

Gehölzreihen aber auch Kleingewässern sowie der Bahntrasse dar. Unmittelbar westlich 

angrenzend befindet sich eine Motocross-Anlage, nördlich, in einem Abstand von ca. 600 m 

befindet sich die Ortschaft Warlin.  

 

Auswirkungen des Vorhabens  

 

Infolge der Realisierung PV-FFA kommt es zu einer technischen Überprägung und somit zu 

einer Veränderung der Landschaft. 

Der vorgesehene Standort ist jedoch nicht als exponiert einzustufen, er liegt an einem 

Südhang und wird topographisch betrachtet in einer Senke liegen, demnach lediglich von 

den Erhebungen im unmittelbaren Umfeld aus sichtbar sein, für jenseits der Erhebung lie-

gende Bezugspunkte jedoch keine Landschaftsbildbeeinträchtigungen bedeuten.  

Der mit dem Planvorhaben zu erwartende Eingriff in das mäßig vorbelastete Landschaftsbild 

ist von geringer Erheblichkeit (vgl. auch Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit Pkt. 

13.3.1.1) 

 

 

12.3.1.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich Kultur- und sonstige Sachgüter 

nicht bekannt. Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten 

die Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die untere Denkmalschutzbehör-
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ruderalen Staudenflur in das Sondergebiet Photovoltaikanlage wurde zur Vermeidung und 

Verringerung nachteiliger Umweltauswirkungen von Seiten der Vorhabensträger verzichtet. 

 

 

12.3.4 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung  

 

Eingriffe in die Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes sind Verän-

derungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der be-

lebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen kön-

nen. Vermeidbare Beeinträchtigungen sind zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigun-

gen sind durch Maßnahmen des Naturschutzes auszugleichen oder in sonstiger Weise zu 

kompensieren. 

 

§ 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bestimmt, dass bei Eingriffen auf Grund der 

Aufstellung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB über die Vermeidung, den 

Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden ist. 

Die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt sowie die Eingriffsregelung 

nach dem BNatSchG sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. 

 

Ablauf der Eingriffsregelung 

 

1.1 Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Den von der Planung maßgeblich berührten Bereich umfassen: 

- Lehmacker ACL 

- Ruderale Staudenflur RHU 

 

Außerdem:  

• floristische u. faunistische Kartierung nicht notwendig 

• Rote Liste Arten – Feldlerche Alauda arvensis potenziell von Lebensraumverlust be-

troffen, wird durch populationsstützende Maßnahme gemäß AFB ausgeglichen 

• Keine geschützten Biotope beeinträchtigt 

 

 

→ Der Kompensationsbedarf wird als Eingriffsflächenäquivalent in m² (m² EFA) angegeben 

 

1. Ermittlung des Biotopwertes 

 

Wertstufe (nach Anlage 3 HzE 2018) Durchschnittlicher Biotopwert 

0 1 – Versiegelungsgrad* 

1 1,5 

2 3 

3 6 

4 10 

*Bei Biotopwerten mit Wertstufe „0“ ist kein Durchschnittswert vorgegeben. Er ist in Dezimalstellen nach o. a.  

Formel zu berechnen (1 minus Versiegelungsgrad): 
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ANLAGE 1: Blendgutachten der Firma SolPEG GmbH 
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